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Zweite Ordnung 
zur Änderung der Studiengangsprüfungsordnung 

für den Masterstudiengang 
Wirtschaftsrecht 

an der Hochschule Bielefeld 
(University of Applied Sciences and Arts) 

vom 23.Mai 2023 in der Fassung der Änderungen  
vom 26. Mai 2025 
und 08. Mai 2026 

Aufgrund des § 22 Abs. 1 Nr.3, § 2 Abs. 4 und des § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nord-
rhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547) zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 19. Dezember 2024 (GV. NRW. S. 1222) in Verbindung mit der Rahmenprüfungsordnung für die Bachelor- 
und Masterstudiengänge an der Hochschule Bielefeld vom 01.10.2024 (Verkündungsblatt der Hochschule Bielefeld – 
Amtliche Bekanntmachungen -2024, Nr.42, S.1630-1656) hat der Fachbereichsrat des Fachbereichs Wirtschaft der 
Hochschule Bielefeld folgende Ordnung als Änderungssatzung erlassen: 

Artikel I 

Die Studiengangsprüfungsordnung (SPO) für den Masterstudiengang Wirtschaftsrecht an der Hochschule Bielefeld vom 
23.Mai 2023 (Verkündungsblatt der Hochschule Bielefeld – Amtliche Bekanntmachungen- 2023, Nr.21 c, Seite 190-232) 
in der Fassung der Änderung vom 26.Mai 2025 (Verkündungsblatt der Hochschule Bielefeld – Amtliche Bekanntma-
chungen- 2025; Nr. 21 c, Seite 810-811) wird wie folgt geändert: 

Es werden Änderungen an der Studiengangsprüfungsordnung vorgenommen. 
Einzelheiten sind den Anlagen zu entnehmen.  

Artikel II 

Diese Ordnung wird im Verkündungsblatt der Hochschule Bielefeld – Amtliche Bekanntmachungen – bekannt gegeben. 
Sie tritt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 
----------------------------------------------------------------------------- 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Ordnungs- oder 
des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn  
1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 
2. das Präsidium hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet, 
3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die ver letzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder
4. bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses nicht 
hingewiesen worden. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrats des Fachbereichs Wirtschaft vom 08.April 2026 und des 
Eilentscheides des Fachbereichsratsvorsitzenden des Fachbereichs Wirtschaft vom 21.April 2026. 

Bielefeld, 08. Mai 2026 

Die Präsidentin 
der Hochschule Bielefeld 

gez. I. Schramm-Wölk 
Prof. Dr. I. Schramm-Wölk 
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Gegenüberstellung der Änderungen  
in der Master-Studiengangsprüfungsordnung (SPO) 

Master Wirtschaftsrecht (LL.M.),  
Fachbereich Wirtschaft 

Lf. 
Nr. 

Fundort ALT-Fassung 
SPO vom 23. Mai 2023 
in der Fassung der Änderung vom 
26. Mai 2025

FBR vom 08. April 2026 
Eilentscheid vom 21. April 2026 

Änderungen in der SPO 

1 § 3 Absatz 1 Zugangsvoraus-
setzungen 

Ein überdurchschnittlicher Erfolg 
setzt im Fall eines an einer Fachhoch-
schule oder Universität erworbenen 
Bachelor- oder Diplomabschlusses in 
dem in Satz 1 beschriebenen Studi-
engang in der Regel eine Gesamtnote 
von mindestens 2,5 oder ECTS-Note 
B, im Fall des Erwerbs der ersten 
juristischen Staatsprüfung eine Ge-
samtnote von mindestens „befriedi-
gend“ voraus. Im begründeten Einzel-
fall können Bewerber*innen mit einer 
schlechteren Gesamtnote auch auf-
grund des sich aus den Bewerbungs-
unterlagen ergebenden positiven 
Gesamtbildes zugelassen werden; 
dafür sind insbesondere die erbrach-
ten Prüfungsleistungen in den nach-
stehend aufgeführten Rechtsberei-
chen heranzuziehen. Es werden ins-
besondere Kenntnisse in den Berei-
chen allgemeines Zivilrecht, Ver-
triebsrecht, Handels- und Gesell-
schaftsrecht, Wettbewerbsrecht, 
Gewerblicher Rechtsschutz sowie 
Arbeitsrecht erwartet. Über das Vor-
liegen der Zugangsvoraussetzungen 
sowie die Auswahl mehrerer Bewer-
ber*innen, die die Zugangsvorausset-
zungen erfüllen, entscheidet eine vom 
Fachbereichsrat eingesetzte Aus-
wahlkommission nach Eignung der 
Bewerber*innen unter Berücksichti-
gung der bisher nachgewiesenen 
Leistungen und der gesamten Um-
stände. 

Ein überdurchschnittlicher Erfolg 
setzt im Fall eines an einer Fach-
hochschule oder Universität erwor-
benen Bachelor- oder Diplomab-
schlusses in dem in Satz 1 beschrie-
benen Studiengang in der Regel eine 
Gesamtnote von mindestens 2,5 oder 
ECTS-Note B, im Fall des Erwerbs 
der ersten juristischen Staatsprüfung 
eine Gesamtnote von mindestens 
„befriedigend“ voraus. Im Falle eines 
Bachelorabschlusses, der im Rahmen 
eines universitären Jurastudiums mit 
dem Ziel des Erwerbs des Ersten Ju-
ristischen Staatsexamens erworben 
wurde, ist nicht nur die Bachelor-
Abschlussnote ausschlaggebend. 
Vielmehr werden darüber hinaus 
auch die Leistungen in den zivil- und 
öffentlich-rechtlichen für den Ba-
chelorabschluss verpflichtend zu ab-
solvierenden Modulen für die Zulas-
sungsentscheidung herangezogen. 
Abschlussnote und die Noten aus 
den herangezogenen Modulen müs-
sen im Durchschnitt die Note befrie-
digend ergeben. Dabei wird die Ab-
schlussnote mit 50% und die heran-
gezogen Modulnoten ebenfalls ins-
gesamt mit 50% berücksichtigt. Imn 
begründeten Einzelfall Einzelfällen 
können Bewerber*innen mit einer 
schlechteren Gesamtnote auch auf-
grund des sich aus den Bewer-
bungsunterlagen ergebenden positi-
ven Gesamtbildes zugelassen wer-
den; dafür sind insbesondere die er-
brachten Prüfungsleistungen in den 
nachstehend aufgeführten Rechts-
bereichen heranzuziehen. Es werden 
insbesondere Kenntnisse in den Be-
reichen Aallgemeines Zivilrecht, Ver-
triebsrecht, Handels- und Gesell-
schaftsrecht, Wettbewerbsrecht, 
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Gewerblicher Rechtsschutz sowie, 
Arbeitsrecht sowie Öffentliches Wirt-
schaftsrecht erwartet. Über das Vor-
liegen der Zugangsvoraussetzungen 
sowie die Auswahl mehrerer Bewer-
ber*innen, die die Zugangsvoraus-
setzungen erfüllen, entscheidet eine 
vom Fachbereichsrat eingesetzte 
Auswahlkommission nach Eignung 
der Bewerber*innen unter Berück-
sichtigung der bisher nachgewiese-
nen Leistungen und der gesamten 
Umstände. 
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